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Jülich Bergische Kirchenpölitik.
Kın Bericht

von

Otto Redilich

Das eigenartıge Verhalten der Herzöge Johann und W ıl-
helm vVoxn Jülich-Cleve ZUr Reformation, ihre arblose, scheinbar
widerspruchsvolle ellung auf relıg1ösem Gebiet, die beıde Kon-
fessionen ıhren (Gunsten auslegen konnten, ist schon äufig
(von Cornelıus, Keller, Maurenbrecher Ü, A, beleuchtet und g-

Die Kirchenordnungen des Herzogs Johann, dıewürdıgt worden.
auch unter se1inem Sohne In Krafit lıeben, stellen den einzIgeN
Versuch dar ZUr Verwirklichung der vomhn großen HKrasmus quf-
gestellten Forderungen und haben seine ausdrückliche Billıgung
gefunden, Sie bılden dıe Grundlage und Richtlinie für dıe seıt
1533 ın dem gyroßen, den genanntien Herzögen unterworfenen
westdeutschen Territorialkomplex durchgeführten Kirchenvisıta-
t1onen. Kınzelne wichtige Stücke AUS den für das Herzogtum
Jülıch erhaltenen Protokollen von 1533 bzZwW. 1536 ekannt-
ıch Cornelius mıtgetenult q IS bemerkenswerte Zeugn1sse für dıe
Verbreitung des Täuferwesens ın dıesem (+ebiet. Von dem gleichen
Gesichtspunkte KIng später auch Rembert bei Benutzung dıeser
@uellen ‚US, Aus den für das bergische Territorium vorlhiegenden
Protokollen sınd gelegentlich AUSs okalem Interesse schon einzelne
Abschnitte teils ın der Zeitschrıft des Bergischen Geschichts-
vereins, teils ın Ortsgeschichten abgedruckt worden. Aber gerade
derartıge teılweise Veröffentlichungen ließen eıne Herausgabe des
gesamten Stoff:  N  Q wünschenswerter erscheinen, als DUr auf
diese Weıse e1Nn Bıld Vo  S kirchliıchen Zustand des Yanzen Landes
und VvVoOxn der un der herzoglichen Regjierung ZU en kırch-
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lıchen Fragen werden konnte. Überdies schıenen diese
Protokolle, Was Bedeutung und Umfang anbelangt, alle ähnlıchen
Quellen jener Zeıit In den Schatten stellen. Was iInzwischen
AUS anderen Gebieten Akten landesherrlicher Visıtationen be-
kannt gyeworden ıst, äßt sıch In der Tat miıt diesen nlederrheini-
schen nıcht vergleichen. Damals, alg iıch die Bearbeitung dieser
Protokolle begann, lag eigentlich Aur die Arbeit Burce  2ardts
über dıe Visitation In S U a  C VOT. Beı dieser handelte
QS sıch TE1NC etfwas anderes, a {IS hıer Rhein S10 gyalt
der Befestigung der evangelischen Tre und der Kontrolle völlıg

Verhältnisse. Krklärte sıch hler der Verstoß das
kanoniısche Visıtationsrecht der 1SCHOIfe infach AUS der Bıldung
e1iner evangelischen Landeskirche, 1e für Jülich-Cleve, das
TOtzZ der Famiılıenverbindung mıiıt Kursachsen der alten Kırche
In der Hauptsache festhielt aber den Kampf kırchliche
Mißbräuche und Verlotterung des Klerus aufgenommen hatte, 1U
dıe eıne Erklärung möglıch, daß diese eıgenartige Haltung in der
historischen Entwicklung der herzoglichen Kırchenpolitik begründet
Se1N uUus: Somiıt Twuchs mIır zunächst dıe Aufgabe, diese Knt-
wicklung untersuchen.

Die wichtigsten Urkunden ZULC Beurteilung der Kırchenpolitik
1m celevıschen Gebiet hatte Hansen schon veröffentlicht. Aber
das Verhältnıis der Jülıch-bergischen Landesherren und:
Erzbischof SOWI1@ ZU. Klerus des Landes War Urc die Forschung
VOn Lacomblet, Varrentrapp und V. Below DUr gestreift, aber nıcht
systematısch UNTtEersuc worden. Und doch bot; sıch gerade hler-
für 1n den umfangreichen Korrespondenzen des 15 und begınnen--
den 16 Jahrhunderts 1m Düsseldorfer Staatsarchiv e1Nn Materı1al
VOxn seltener KReıichhaltigkeit dar, das freilich erst mühsam AUS
den verschiedensten Abteilungen zusammengesucht werden mußte
So vereinte ıch 1m Bande nach sorgfältiger Auswahl die De-.
sonders bezeichnenden Dokumente über den Kampf der Jülich-
bergischen Landesherren dıe Übergriffe geistlicher Jurıs-
diktion, über Beaufsichtigung des Klerus, Klosterreformation,Sendgericht und alle diejenigen Anordnungen der Reglerung', die
sıch unter dem USdruc „landesherrliches Kirchenregiment“
sammenfassen lassen. Allgemeines und Spezielles wechselt hıer
ın bunter Folge. Die Veranlassungen Prozessen geIst-
lıchen Gericht überaus verschiedenartige. SO mManches, WwWas
In den Gravamına der deutschen Natıon erwähnt wird, rfährt
hler eıne überraschende Ulustration. Beı der Behandlung der
einzelnen Fälle durch dıe Kegjerung trat neben deren volkswirt-
schaftliıcher Fürsorge das Bestreben ZUtage, dem Volk dıe reli-
g1ösen Wohltaten nıicht verkümmern Jassen, dıe VonNn der Kırche:
geboten wurden. IS ist ]Ja bekannt, W1e rücksichtslos der Klerus
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dem dıe Teilnahme Gottesdienst und den AaKra-
menten entz0og, sobald das Eigentumsrecht der Kıirche oder des
Klerus ın Frage kam. In den meisten derartıgen HKällen gelang

der kReg]erungz, die Einstellung des geistlichen Prozesses ZU

erwirken. ure gygünstige Verhandlungen mıt der Kurıe und durch
festes Zugreifen beı jeder sıch bıetenden Gelegenheır wulite S1e
SCcCH1eXKC. dieses Übels Herr werden.

Die Ausbildung einer staatlıchen Kirchenhoheı: ist ın Jülich-
Berg besonders ge1t 14475 Dı beobachten. Der Landesherr Sorgt
für Vermehrung und Sıcherung des Gottesdienstes , Schutz der
Geistlichen und der Kırchengebäude, r1äßt Anordnungen für Bıtt-,
Dank- und Trauergottesdijenste, anderseıts verhindert den (Jüter-
erwerb der 0tenNn Hand und unterwirfit den Klerus der Besteue-
TunS,. Besonders wichtig ist 0OS, daß auch das sittliche Wohl und
die Ausbildung des Klerus SOowohl WwI1e Relıg10s1ıtät und Sıttlich-
keit des Volkes schon VOT der Reformatıon durch dıe Reglerung
gefördert werden. Somit erscheinen dıe hler ZU erstenmal VETr-

eint dargebotenen zahlreichen Verfügungen AUS der Zeit der Her-
zöge Johann und Wiılhelm, dıe bısher, SOW@e1T 991e überhaupt g-
druckt vorlagen, den verschiedensten tellen zerstreut War®Nn,
q |q diıe Hortsetzung der schon von den Vorfahren dieser Herzöge
betätigten kırchenpolıtischen Maßnahmen.

Die von mMIr im Bande veröffentliıchten Tkunden und en-
stücke umfassen den Zeitraum vVoxn 1400 bıs 1553; diese zeit-
lıche Begrenzung wählte iıch miıt Rücksicht auf das wesentlichste
Moment der landesherrlichen Kirchenpolitik, dıe Einschränkung

Das 1mder geistlichen Gerichtsbarkeit des Kölner Krzbischofs.
1400 für das bergische Territoriıum erlangte päpstliıche Prı-

vileg bedeutete schon einen wichtigen Abschnitt 1n jenem Kampf,
während 1553 der Jurisdiktionsstreıit einem gyewIissen SC
gelangte uCc setzt mıt dem Jahre 1556 dıe Kellersche Pu-
blıkatıon e1n , ın der dıe wesentlıchsten AÄußerungen der herzog-

Alle VOLlıchen Kirchenpolitik bereits mitgetenlt worden sind.
dem ahre 1400 lıegenden urkundlichen Zeugn1isse über dıe Stel-
ung der Jülichschen und bergischen Landesherren den kirch-
lıchen Organen sınd ın der Kınleitung diesem and verarbeitet
worden. ler gab ich e1nen Überblick über dıe Entwıcklung der
Landeshoheıt und der landesherrlichen Kirchenpolitik, SoWweıt dies
/AN  Ü Verständnis der Edition erforderlıc seIn schien.

Diıie Kirchenvisitatıonen durch Räte und Beamte des
Landesherrn, dıe ıIn Jüliıch-Berg 1n den Jahren 1533, 1536, 1550,
1559, 1582 und 1589 (bzw. stattfanden, erscheinen HUQ

nıcht mehr als Sspontane, durch dıe Forderungen der Refurmatoren
hervorgerufene Maßnahmen, sondern ]S der hervorragendste Aus-
TUC des bereıts In vorreformatorischer Zeıt begründeten landes-
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herrlichen Kiırchenregiments. Wenn der Herzog jetzt Kırche für
Kırche daraufhin untersuchen heß, ob der Gottesdienst W1@ Von
a]ters gehalten werde, ob die Geistlichen tüchtıg und elıebt
Warenh, ob 410 ihr Auskommen hatten USW., das Inge,diıe der Landesherr zauch Irüher schon, TEe11C DUr In einzelnen
A  — ıhn herantretenden Fällen untersuchen und selbständig
ZU entscheiden unternommen hatte Über diese Visitationen
hat sıch e1Nn ZWAar nıcht durchaus vollständiges , aber doch sehr
umfangreiches, In kırchlicher , sozlaler WI1@e wirtschaftlicher Hın-
sıcht bemerkenswertes Material erhalten, das ich In möglıch-ster Vollständigkeit und 1n ausreichender Weise kommentiert In
den beıden Teılen des zweıten Bandes ZUM Abdruck gebrac.habe. Die Gliederung des Stoffes ıst urc die Gebiete und
eren AÄmter vVvon selber gegeben Be1i der Anordnung der Amter
und der einzelnen rte wurde die alphabetische olge ewähltBei jedem Ort; folgen die einzelnen Protokolle AUuSs den verschle-
denen Jahren untereinander. Zur Kommentierung wurde B1n
reiches, ZU Teıl unveröffentlichtes Tkunden- und Aktenmaterial
herangezogen, das dıe 1n den Protokollen gyegebene Kırchensta-
tıstık nach Möglıc  €1 ergänzte und vervollständigte. Am ert-
vollsten sınd dıe leıder Aur für Jühich vorhandenen Erkundigungen
VOoONn 1533 und 1559; letztere hlıefert besonders eingehende ach
rıchten über Studiengang und Bıblıotheken der Pfarrer. Dıe hler
genannten er habe ich ın einem besonderen Verzeichnis -
sammengestellt. Alle e11e sınd mıt kKegistern und Glossaren reich-
ıch versehen worden. Diıe Kinleitung ZU D Band, dıe 1m letzten
Teil veröffentlicht wurde, brıingt neben der (+eschichte dieser Vı
sıtatıonen ıne Übersicht über deren Ergebnisse und daneben noch
besondere Artikel über den Ertrag der Publikation für Y@WISSEkırchenrechtliche (Inkorporation, Baupflicht, Jura epıscopalıa, Kol-
latıonsrechte) und statıstische (Kommunikantenzahlen) Fragen. in
beıden Teılen des Bandes sınd noch einzelne , besonders cha-
rakteristische TKunden und Aktenstücke a {S eilagen veröffent-
lıcht worden. Dıie Behandlung der 'Texte ist 1m wesentlichen
nach den Grundsätzen erfolgt, dıe Y el0ow beı der Herausgabeder Jülich-bergischen Landtagsakten angewandt hatte


